
Schiedsamt 

Großhansdorf 

Ihre Ansprechpersonen: 

Schiedsmann und Mediator 

Horst Kalisch 
Gemeinde Großhansdorf 

Barkholt 64 
22927 Großhansdorf 
Tel: 04102 23 60 22 
Mob: 0175 8503853 

Horst.Kalisch@Schiedsmann.de 

 Stellvertretender Schiedsmann 

Rüdiger Wilke 
Gemeinde Großhansdorf 

Barkholt 64 
22927 Großhansdorf 
Tel: 04102 237040 

Mob: 0171 9953428 
Ruediger.Wilke@Schiedsmann.de

_____________________________ 

   Horst Kalisch  Rüdiger Wilke

Gesetzlich obligatorische  
Zuständigkeit für vorgerichtliche 
Schlichtungsverfahren 

Zivilrecht 
Ansprüche gemäß Nachbarrechtsgesetz 
i.V.m. Landesbauordnung von S-H und 
Bürgerliches Gesetzbuch. 

Alle vom  Nachbarn oder dessen 
Grundstück ausgehenden 
Beeinträchtigungen, wie Überwuchs von 
Anpflanzungen oder Einwirkungen von 
Immissionen, (Lärm, Gerüche u.a.). 

Strafrecht 
Privatklagedelikte gemäß Strafgesetzbuch 
und Strafprozessordnung. 
Ehrverletzung durch Beleidigung,  
Üble Nachrede und Verleumdung. 

Einfache und fahrlässige Körperverletzung. 
Hausfriedensbruch, Sachbeschädigung. 
Mietstreitigkeiten und vermögensrechtliche 
Ansprüche. 
Die dadurch erlittenen Schäden können 
zivilrechtlich beansprucht und geschlichtet 
werden. 



      Sie haben Ärger und wollen … 

▪ nicht gleich zum Anwalt gehen. 

▪ nicht gleich vor Gericht klagen. 

▪ eine schnelle Erledigung erreichen. 

▪ ein kostengünstiges Verfahren 
(Aufwandsentschädigung 20-75 €). 

▪ Sicherung einer dauerhaften Lösung      
mit 30 Jahre vollstreckbarem Titel . 

      Wir helfen bei Konfliktlösungen … 

▪  als geschulte Streitschlichter          
(Mediatoren). 

▪ unparteiisch und  
▪ verschwiegen. 

▪ stehen ohne feste Bürozeiten jederzeit 
zur Verfügung. 

▪ Schlichtung gewährt die Möglichkeit einen 
von den Parteien selbstbestimmten 
Vergleich zu schließen. 

▪ Beistände können  Verwandte, Freunde 
oder Anwälte sein, die beraten, aber nicht 
verhandeln dürfen. 

Wie kann das Schiedsamt      
helfen?

Vorteile der Schlichtung


